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Verwaltungsausschuss der Gemeinde Spiekeroog 15.04.2025

|

Rat der Gemeinde Spiekeroog 24.04.2025

Betreff:

Ausnahmegenehmigung uiber die Nachtruhegrenze fiir div. Veranstaltungen
Sachverhalt: Wie in jedem Jahr stehen auch 2025 wieder einige besondere
Veranstaltungshéhepunkte an, die fur das Inselleben, den gesellschaftlichen Zusammenhalt
und die touristische Attraktivitat von zentraler Bedeutung sind.

Die Larmschutzverordnung der Gemeinde Spiekeroog (SpLarmSchVO) vom 12.12.2013
in der Fassung der 4. Anderung vom 02.05.2019 legt fest:

e Ruhezeiten vom 01.06. bis 31.10. sowie in Ferienzeiten: 22:00-9:00 Uhr (Nachtruhe),
13:00-15:00 Uhr (Mittagsruhe) (§ 4 SpLarmSchVO)

e Einschrankungen fir Musik, Tonwiedergabe und lautes Verhalten (§§ 8 und 9)

e Maoglichkeit zur Erteilung von Ausnahmen gemafR § 11 bei iberwiegendem
offentlichem Interesse

Gerade auf Spiekeroog, wo durch das weitgehende Fehlen motorisierten Verkehrs eine
besonders hohe Sensibilitat fiir Larm besteht, ist die Einhaltung der Verordnung essenziell.
Gleichzeitig sollen kulturelle und gemeinschaftliche Veranstaltungen in verantwortungsvollem
Rahmen ermdglicht werden.

Um Effizienz, Transparenz und Gleichbehandlung zu gewahrleisten und dabei die Gesamt-
Larmbelastung der Insel Gber das Jahr hinweg im Blick zu behalten, schlagt die Verwaltung
vor, fur wiederkehrende Veranstaltungshéhepunkte eine vorausschauende und
konsolidierte Entscheidung iiber Ausnahmen zu treffen.

Die geplanten Veranstaltungen 2025, fir die Ausnahmen von den Ruhezeiten beantragt
werden sollen, sind:

Datum Veranstaltung Ort Ausnahme bis  Bemerkungen
30.04.25 TanzindenMai  Dorfplatz  01:00 Uhr mg%gg‘uﬁfie”
08.06.25 Pfingstregatta Segelhalle  03:00 Uhr Iég’%OBS?]? bis
02.09.25 Dorffest Dorfplatz  01:00 Uhr mgscifgignuirfie”
06.09 25 100-Jahre Hafen 24:00 Uhr Musik bis 23:00

KlootschielRerverein Uhr




Rechtsgrundlage

Gemal § 11 SpLarmSchVO kann die Gemeinde auf Antrag Ausnahmen von §§ 5-10
zulassen, wenn ein offentliches Interesse besteht und die Interessen des Antragstellers die
schutzenswerten Belange im Einzelfall Uberwiegen. Die beantragten Ausnahmen erfolgen im
offentlichen Interesse, insbesondere zur Forderung des kulturellen Lebens, der Vereinsarbeit
und der touristischen Infrastruktur.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschlief3t:

1.

Fur die in der Tabelle aufgeflihrten Veranstaltungen 2025 werden Ausnahmen von
den geltenden Ruhezeiten gemaf § 11 SpLarmSchVO genehmigt.

Die Ausnahmegenehmigungen erfolgen unter dem Vorbehalt, dass:
o die Veranstalter fur die Einhaltung von Larmschutzauflagen Sorge tragen,
o die Nachtruhe aul3erhalb der genehmigten Zeitraume strikt eingehalten wird,
o Anwohner rechtzeitig informiert werden.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausnahmegenehmigungen in geeigneter Form
auszustellen und die Veranstalter entsprechend zu unterrichten.

Spiekeroog, den 15.04.2025 Abstimmungsergebnis:
Fachausschuss |Ja: Nein: Enth.:
VA Ja: Nein: Enth.:

(Késters, Patrick) ) . .
RAT Ja: Nein: Enth.:

Anlagenverzeichnis:




	öffentlich



